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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezug nehmend auf das Schreiben vom 30.01.2012, GZ: BMJ-Z11.008/0002-I 
8/2012, hinsichtlich des im Betreff näher bezeichneten Ministerialentwurfes nimmt 
das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wie folgt Stel-
lung: 
 
Seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird 
begrüßt, dass Verbraucherstreitigkeiten ausdrücklich vom Anwendungsbereich des 
Entwurfs ausgeschlossen werden. 
 
Das Schiedsverfahren findet bisher auf Verbraucherstreitigkeiten – soweit 
überblickbar – kaum Anwendung. Dies liegt insbesondere daran, dass den Vorteilen 
eines derartigen Verfahrens – insbesondere Geheimhaltung, rasche Abwicklung – 
der gravierende Nachteil der gegenüber „klassischen“ Gerichtsverfahren hohen Ver-
fahrenskosten gegenübersteht. Nicht zuletzt deshalb wurden sowohl im Konsumen-
tenschutzgesetz (KSchG) als auch in der Zivilprozessordnung (ZPO) Schutzbestim-
mungen zugunsten der Verbraucher etabliert. 
 

 

GZ: BMASK-10310/0008-I/A/4/2012 
 

Wien, 08.03.2012 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Schiedsverfahren in der Zivilprozessordnung 
und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Schiedsrechts-
Änderungsgesetz 2012 - SchiedsRÄG 2012); Stellungnahme des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
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Die nunmehr vorgeschlagene Regelung, den OGH in erster und letzter Instanz für 
Verfahren über die Nichtigkeit bzw. Aufhebung eines Schiedsspruches für zuständig 
zu erklären, mag für die Etablierung des Standortes Wien positive Auswirkungen ha-
ben, ist aber ebenfalls mit hohen Kosten verbunden. 
 
Insoweit soll am Konzept des Entwurfes, nämlich den Instanzenzug in Konstellatio-
nen, in denen ein/e Konsument/in als Partei beteiligt ist, unverändert zu lassen, fest-
gehalten werden. 
 
 
Eine Gleichschrift der Stellungnahme wurde dem Präsidium des Nationalrates 
elektronisch an die Adresse „begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“ übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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